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A. Bekanntmachungen des Landkreises 

B. Bekanntmachungen der Städte, Gemeinden und
Zweckverbände 

222.

SATZUNG

über die Erhebung eines Gästebeitrages

für die Gemeinde Wingst, Landkreis Cuxhaven

(Gästebeitragssatzung) vom 25. September 2017

Aufgrund der §§ 10 und 111 des Niedersächsischen Kommunalverfas-
sungsgesetzes (NKomVG) vom 17. Dezember 2010 (Nds. GVBl. S. 576),
in der aktuellen Fassung, und des § 10 des Niedersächsischen Kommu-
nalabgabengesetzes (NKAG) vom 23. Januar 2007 (Nds. GVBl. S. 41), in
der aktuellen Fassung, hat der Rat der Gemeinde Wingst in seiner Sitzung
am 25. September 2017 folgende Satzung beschlossen:

§ 1

Allgemeines

(1) Die Gemeinde Wingst ist teilweise als Erholungsort staatlich aner-
kannt. Zur Deckung ihres Aufwands für die Herstellung, Anschaffung,
Erweiterung, Verbesserung, Erneuerung, Betrieb, Unterhaltung und Ver-
waltung ihrer Einrichtungen, die dem Fremdenverkehr dienen (Touris-
museinrichtungen), erhebt die Gemeinde im gesamten Gemeindegebiet
einen Gästebeitrag, soweit der Aufwand nicht durch Tourismusbeiträge
oder auf andere Weise gedeckt wird. Der Gästebeitrag ist unabhängig da-
von zu zahlen, ob und in welchem Umfang die Einrichtungen tatsächlich
benutzt werden. Die Erhebung von Gebühren und Entgelten für die Be-
nutzung öffentlicher Einrichtungen nach besonderen Vorschriften bleibt
unberührt.

(2) Die Gemeinde bedient sich zur Durchführung der Herstellung, An-
schaffung, Erweiterung, Verbesserung, Erneuerung, Betrieb, Unterhal-
tung und Verwaltung der Tourismuseinrichtungen der Tourismus GmbH
Wingst. Die Abgeltung dieser Leistungen zählt zum Aufwand gemäß
Abs. 1 Satz 2.

Zum Aufwand im Sinne des Abs. 1 Satz 2 bzw. Abs. 2 Satz 1 zählen ins-
besondere Kosten für

a) Kurpark / allgemeiner Kurbetrieb

b) Spielpark Wingst

c) Zoo in der Wingst

d) Freizeiteinrichtungen

(3) Bei der Ermittlung des Gästebeitrages bleibt ein dem besonderen Vor-
teil der Gemeinde entsprechender Teil des Aufwands (Eigenanteil) außer
Ansatz. Zuschüsse Dritter sind, soweit der Zuschussgeber nichts anderes
bestimmt hat, zunächst zur Deckung dieses Beitrages zu verwenden.

Der Gesamtaufwand soll wie folgt gedeckt werden:

Kalkulationsperiode 2017 - 2019

zu 2,25 % durch Tourismusbeiträge,

zu 4,75 % durch Gästebeiträge,

zu 66,06 % durch sonstige Entgelte und Gebühren

Im Übrigen wird der Aufwand durch allgemeine Deckungsmittel gedeckt.

§ 2

Beitragspflichtige

(1) Gästebeitragspflichtig sind alle Personen, die sich in dem Erhebungs-
gebiet nach § 1 Absatz 1 Satz 1 aufhalten, ohne in ihm eine Hauptwoh-
nung zu haben, und denen die Möglichkeit zur Benutzung der Tourismus-
einrichtungen geboten wird.

(2) Beitragspflichtig ist auch, wer unabhängig von der Aufenthaltsdauer
im Erhebungsgebiet Eigentümer oder Besitzer einer Wohnungseinheit ist,
die überwiegend zu Kur- oder Erholungszwecken genutzt wird. Eigentü-
mer oder Besitzer von Wohnwagen (Dauercamper) sind diesen gleichge-
stellt.

§ 3

Beitragshöhe

(1) Der Gästebeitrag wird nach der Dauer des Aufenthaltes bemessen. Er
beträgt für die Jahre 2017 bis 2019 je Übernachtung inkl. der gesetzlichen
Mehrwertsteuer:

in der Hauptsaison

1. Für jede Person nach Vollendung
des 16. Lebensjahres 2,00 Euro

2. Für jede Person ab Vollendung des 6. bis
zur Vollendung des 16. Lebensjahres 0,90 Euro

Für die Nebensaison wird kein Beitrag erhoben.

(2) Im Sinne des Absatzes 1 gelten als Hauptsaison 
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(3) Der Beitragspflichtige kann anstelle des nach Tagen berechneten Gäs-
tebeitrages nach Absatz 1 einen Jahresgästebeitrag zahlen, der zum Auf-
enthalt während des ganzen Jahres berechtigt. Der Bemessung des Jahres-
gästebeitrages liegen 30 Aufenthaltstage während der Hauptsaison zu-
grunde. Der Aufenthalt braucht nicht zusammenhängend genommen zu
werden. Bereits gezahlte und nach Tagen berechnete Gästebeiträge wer-
den auf den Jahresgästebeitrag angerechnet.

Zweitwohnungsinhaber sowie Dauercamper und ihre jeweiligen Famili-
enangehörigen sind verpflichtet, den Jahresgästebeitrag zu entrichten.
Dies gilt nicht, wenn sie nachweisen, dass sie sich nicht im Erhebungsge-
biet aufgehalten haben.

Der Jahresgästebeitrag beträgt für die Jahre 2017 bis 2019:

1. für die in Absatz 1 Nr. 1 genannten Personen 57,00 Euro

2. für die in Absatz 1 Nr. 2 genannten Personen 25,00 Euro

(4) Eigentümer oder Besitzer von Wohngelegenheiten, die überwiegend
zu Kur- oder Erholungszwecken genutzt werden, die ihren gewöhnlichen
Aufenthalt nicht in der Gemeinde Wingst haben, zahlen unabhängig von
der Aufenthaltsdauer für sich und ihre Familienmitglieder die Gästeabga-
be in Höhe des Jahresgästebeitrages.

Wechselt das Eigentum oder der Besitz an einer Wohngelegenheit wäh-
rend des Kalenderjahres, zahlt der bisherige Eigentümer bzw. Besitzer für
jeden angebrochenen Monat, in dem er Eigentümer bzw. Besitzer war,
1/12 des Jahresgästebeitrages für sich und seine Familienmitglieder. Der
neue Eigentümer bzw. Besitzer zahlt für jeden vollen Monat, in dem er
Eigentümer bzw. Besitzer war, 1/12 des Jahresgästebeitrages für sich und
seine Familienmitglieder.

§ 4

Befreiungen

(1) Vom Gästebeitrag sind freigestellt:

1. Kinder bis zur Vollendung des 6. Lebensjahres,

2. das 3. und jedes weitere Kind einer Familie, sofern für das 1. und 2.
Kind der Gästebeitrag entrichtet wird,

3. Kinder, Kindeskinder, Geschwister und Geschwisterkinder, Eltern,
Großeltern, Schwiegereltern, Schwiegertöchter und -söhne, Schwä-
ger und Schwägerinnen von Personen, die im Erhebungsgebiet ihre
Hauptwohnung haben oder in einem Arbeits- oder Ausbildungsver-
hältnis stehen, wenn sie ohne Entgelt oder Kostenerstattung in die
häusliche Gemeinschaft aufgenommen werden,

4. Personen, die sich nur zur Berufsausübung oder Berufsaus- oder fort-
bildung im Erhebungsgebiet aufhalten,

5. Schwerbehinderte, deren Minderung der Erwerbsfähigkeit 100 Pro-
zent beträgt, soweit sie selbst die Kosten des Aufenthaltes und der
Kur in voller Höhe tragen (Selbstzahler),

6. Begleitpersonen von Schwerbehinderten, die laut amtlichem Ausweis
völlig auf ständige Begleitung angewiesen sind, sofern sie nicht
selbst die Tourismuseinrichtungen in Anspruch nehmen,

7. bettlägerig Kranke oder andere Personen, die nicht in der Lage sind,
die Tourismuseinrichtungen zu benutzen.

(2) Die Voraussetzungen für die Befreiung von der Zahlung des Gäste-
beitrages sind von dem Berechtigten nachzuweisen.

§ 5

Teilbefreiungen

(1) Die von den Trägern der Sozialversicherung, der Sozialhilfe und der
Kriegsopferfürsorge sowie den Verbänden der Freien Wohlfahrtspflege
entsandten Personen werden auf Antrag eine Vergünstigung von 50 v.H.
gewährt, sofern die Aufenthaltsdauer mindestens 7 Tage beträgt.

(2) Schwerbehinderte, deren Minderung der Erwerbsfähigkeit weniger als
100 v.H., aber mindestens 50 v.H. beträgt, werden nur zu 50 v.H. des
maßgeblichen Gästebeitrages nach § 3 herangezogen. § 4 Absatz 2 gilt
entsprechend.

(3) Teilnehmer an von der Tourismus GmbH Wingst anerkannten Kon-
gressen, Tagungen, Lehrgängen und vergleichbaren Veranstaltungen er-
halten eine Ermäßigung von 50 v.H..

(4) Jugendliche in Jugendherbergen, Jugend- und Schullandheimen, Ju-
gendzeltlagern, Wanderhütten und Kreissportheimen und deren Auf-
sichtspersonen erhalten eine Ermäßigung von 50 v.H..

§ 6

Entstehung der Beitragspflicht

Die Gästebeitragspflicht entsteht mit der Ankunft im Erhebungsgebiet
und endet mit dem Tag der Abreise. Die Dauer des Aufenthaltes wird,
Tagesbesuche ausgenommen, nach der Anzahl der Übernachtungen be-
rechnet. Für den Jahresgästebeitrag entsteht die Beitragspflicht mit Be-
ginn des Kalenderjahres.

§ 7

Beitragserhebung

(1) Der Gästebeitrag ist am ersten Werktag nach Ankunft von Gästebei-
tragspflichtigen bei der Gemeinde oder der von ihr beauftragten Stelle zu
zahlen, sofern die Einziehung nicht gemäß § 8 erfolgt. Gästebeitrags-
pflichtige haben der Gemeinde die zur Feststellung eines für die Gäste-
beitragserhebung erheblichen Sachverhaltes erforderlichen Auskünfte
(Vor- und Zuname, Geburtsdatum, Zugehörigkeit zur Familie, Anschrift
der Hauptwohnung, An- und Abreisetag, Befreiungsgründe, soweit diese
vorliegen) auf vorgeschriebenem Vordruck zu erteilen. Der Jahresgäste-
beitrag wird durch gesonderten Heranziehungsbescheid festgesetzt. Er ist
einen Monat nach Bekanntgabe des Heranziehungsbescheides fällig. Als
Zahlungsnachweis wird ein Gästepass ausgegeben, der den Namen, den
Tag der Ankunft und der voraussichtlichen Abreise des Beitragspflichti-
gen enthält.

(2) Der Gästepass ist nicht übertragbar und bei der Benutzung von Tou-
rismuseinrichtungen oder beim Besuch von Veranstaltungen den Auf-
sichtspersonen auf Verlangen vorzuzeigen. Bei missbräuchlicher Ver-
wendung wird der Gästepass ersatzlos eingezogen.

(3) Für verlorengegangene Gästepässe können Ersatzgästepässe ausge-
stellt werden.

(4) Rückständige Gästebeiträge werden im Verwaltungszwangsverfahren
beigetrieben.

§ 8

Pflichten der Wohnungsgeber und vergleichbarer Personen

(1) Personen, die im Erhebungsgebiet

1. andere Personen beherbergen,

2. anderen Personen Wohnraum zur vorübergehenden Nutzung überlas-
sen oder

3. einen Campingplatz, Standplatz für Wohnwagen oder Wohnmobile,
Wochenendplatz oder Bootsliegeplatz betreiben und dort Plätze an-
deren Personen zur vorübergehenden Nutzung überlassen,

sind als Wohnungsgeber verpflichtet,

a) die bei ihnen gegen Entgelt oder Kostenerstattung verweilenden
beitragspflichtigen Personen der Gemeinde am ersten Werktag
nach deren Ankunft zu melden, den Gästebeitrag einzuziehen
und an die Gemeinde abzuliefern. Die Meldepflichtigen genügen
ihrer Pflicht, indem sie die von der Gemeinde vorgeschriebenen
und von den Gästebeitragspflichtigen mit den Angaben nach § 7
Absatz 1 Satz 2 ausgefüllten Meldescheine der Gemeinde mit der
Ablieferung des Gästebeitrags vorlegen.

b) ein Gästeverzeichnis zu führen, in das alle Gäste gemäß Absatz 1
am Tage der Ankunft mit Angaben über Namen, Alter, An-
schrift, Ankunft und Abreisetag einzutragen sind. Die Durch-
schriften der Meldescheine gelten als Gästeverzeichnis.

c) auf Verlangen der oder dem Beauftragten der Gemeinde das
Gäste verzeichnis vorzulegen und die zur Festsetzung bzw. Prü-
fung des Gästebeitrages erforderlichen mündlichen und schriftli-
chen Auskünfte zu erteilen. Die oder der Beauftragte der Ge-
meinde ist berechtigt, entsprechende Kontrollen in den Gästebe-
trieben durchzuführen.

d) diese Satzung in den vermieteten Räumen an gut sichtbarer Stelle
auszulegen. Der Betreiber eines Camping-, Wochenend- oder
Bootsliegeplatzes hat diese Satzung an gut sichtbarer Stelle aus-
zuhängen.

(2) Die Pflichten nach Absatz 1 obliegen den Inhabern von Sanatorien,
Kuranstalten und ähnlichen Einrichtungen auch, soweit der Gästebeitrag
von Personen erhoben wird, die diese Einrichtungen benutzen, ohne in
dem Erhebungsgebiet eine Hauptwohnung zu haben.

(3) Die in Absatz 1 genannten Pflichten obliegen Reiseunternehmen,
wenn der Gästebeitrag in dem Entgelt enthalten ist, das die Reiseteilneh-
mer an die Reiseunternehmen zu entrichten haben.
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(4) Die Ablieferung der Gästebeiträge für die vorangegangene Saison
durch die Wohnungsgeber an die Gemeinde hat bis Ende November des
Saisonjahres zu erfolgen.

(5) Die Wohnungsgeber und sonstigen Personen nach den Absätzen 1 bis
3 haften für die rechtzeitige und vollständige Einziehung und Ablieferung
des Gästebeitrages. Nicht abgelieferte Gästebeiträge können im Verwal-
tungszwangsverfahren beigetrieben werden. Wohnungsgeber oder deren
bevollmächtigte und die Beitragspflichtigen nach § 2 haften als Gesamt-
schuldner.

(6) In den Fällen, in denen Wohnungsgeber, Betreiber oder die sonst
durch diese Satzung Verpflichteten mit der Abwicklung der Beherber-
gung oder Nutzungsüberlassung von Wohnraum oder Plätzen Dritte be-
auftragt haben, die gewerbsmäßig derartige Abwicklungen übernehmen,
obliegen auch den beauftragten Dritten die in Absatz 1 genannten Pflich-
ten.

(7) Bei Nichteinhaltung der Meldepflicht entsprechend den Absätzen 1
bis 3 oder bei dem Verdacht, dass Angaben unrichtig oder unvollständig
sind, ist die Gemeinde berechtigt, die Erhebungsgrundlage durch Schät-
zung zu ermitteln und den Gästebeitrag gegenüber dem Meldepflichtigen
per Bescheid festzusetzen.

§ 9

Rückzahlung von Gästebeiträgen

Bei vorzeitigem Abbruch des vorgesehenen Kur- oder Erholungsaufent-
haltes wird der nach Tagen berechnete zu viel gezahlte Gästebeitrag auf
Antrag erstattet. Die Rückzahlung erfolgt an den Gästepassinhaber gegen
Rückgabe des Gästepasses oder an den Wohnungsgeber, der die Abreise
des Kurgastes zu bescheinigen hat. Der Anspruch auf Rückzahlung er-
lischt einen Monat nach der Abreise.

§ 10

Datenverarbeitung

Zur Festsetzung der sich aus dieser Satzung ergebenden Abgabepflichten
sowie zur Festsetzung und Erhebung dieser Abgaben ist die Verarbeitung
der hierfür erforderlichen personen- und grundstücksbezogenen Daten
nach §§ 9 und 10 Niedersächsischen Datenschutzgesetzes durch das Steu-
eramt und das Meldeamt der Samtgemeinde Land Hadeln zulässig. Die
Gemeinde Wingst darf die für Zwecke der Grundsteuer und des Melde-
rechts bekannt gewordenen Daten für die in Satz 1 genannten Zwecke
nutzen und sich die Daten übermitteln lassen. Dies kann im Wege des au-
tomatischen Abrufverfahrens erfolgen.

§ 11

Ordnungswidrigkeiten

(1) Zuwiderhandlungen gegen §§ 7 und 8 dieser Satzung sind Ordnungs-
widrigkeiten gemäß § 18 Absatz 2 des Niedersächsischen Kommunalab-
gabengesetzes.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße von bis zu
10.000,00 € geahndet werden.

§ 12

Inkrafttreten

Diese Satzung tritt rückwirkend am 01. Januar 2017 in Kraft. 

Gleichzeitig tritt die Kurbeitragssatzung vom 11. Juni 2014 außer Kraft.

Wingst, den 25. September 2017 Gemeinde Wingst

(L.S.) Der Bürgermeister

Patr ick Pawlowski
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C. Bekanntmachungen sonstiger Körperschaften 

223.

BEKANNTMACHUNG/EINLADUNG

zur Wahl der Ausschussmitglieder

für den Deichverband Land Wursten

Gemäß § 13 in Verbindung mit § 43 der Satzung des Deichverbandes
Land Wursten vom 28. März 1995 (in der Fassung der Siebten Satzung
vom 19. Februar 2013) wird hiermit zur Wahl der Ausschussmitglieder
und ihrer Stellvertreter nach untenstehendem Terminverzeichnis eingela-
den.

Jedes Verbandsmitglied, das Beiträge an den Verband zu leisten hat, hat
das Recht, selbst oder durch einen Vertreter mit schriftlicher Vollmacht
zu wählen. Niemand kann bei der Stimmabgabe mehr als zwei Verbands-
mitglieder vertreten. Verbandsmitglieder sind die Eigentümer und Erb-
bauberechtigten, d. h. die Deichpflichtigen, der im Verbandsgebiet gele-
genen Grundstücke, soweit sie nicht zu Sommerdeichverbänden gehören.

Das Stimmverhältnis ergibt sich aus der Beitragshöhe im jeweiligen
Wahlbezirk. Niemand hat mehr als zwei Fünftel aller Stimmen.

Die Mitgliederversammlung ist unabhängig von der Anzahl der Erschie-
nenen beschlussfähig.

Einteilung der Wahlbezirke und der darin zu wählenden Ausschussmit-
glieder und deren Stellvertreter:

Wahlbezirk 1 (sechs Ausschussmitglieder Nr. 1 bis 6, sechs
Stellvertreter Nr. 1 bis 6) 

am Dienstag, 19. Dezember 2017, 09:00 Uhr,

Gästezentrum Wremen, Rolf-Dircksen-Weg 55, Wremen

Gebietsteile: Gemarkungen Wremen, Langen, Imsum und Sievern

Wahlbezirk 2 (drei Ausschussmitglieder Nr. 7 bis 9, drei Stellvertre-
ter Nr. 7 bis 9) 

am Dienstag, 19. Dezember 2017, 11:30 Uhr,

„Pastorenhaus“ in Misselwarden, Am Dorfe 9

Gebietsteile: Gemarkungen Misselwarden, Padingbüttel, Mulsum,
Dorum und Holßel

Wahlbezirk 3 (drei Ausschussmitglieder Nr. 10 bis 12, drei Stellver-
treter Nr. 10 bis 12) 

am Dienstag, 19. Dezember 2017, 14.00 Uhr,

„Zur gemütlichen Ecke“ (Inh. Maue) in Spieka-Neufeld, Deich-
weg 10 

Gebietsteile: Gemarkungen Cappel und Midlum, Nordholz, Cappel-
Neufeld, Spieka und Spieka-Neufeld, Berensch-Arensch und Oxstedt

Wahlbezirk 4 bildet der selbstständige Sommerdeichverband. Er wird
separat eingeladen.

Die Verbandssatzung und die Verbandsübersichtskarte mit Darstellung
der Wahlbezirke kann bei folgenden Stellen während der Dienstzeiten
eingesehen werden:

• Kreisverband der Wasser- und Bodenverbände im Altkreis Weser-
münde, Schulstr. 1, 27616 Beverstedt

• Stadt Geestland, Rathaus 1, Sieverner Str. 10, 27607 Geestland

• Gemeinde Wurster Nordseeküste, Westerbüttel 13, 27639 Wurster
Nordseeküste

• Stadt Cuxhaven, Zimmer 3, Grandauer Straße 2, 27472 Cuxhaven

Beverstedt, den 16. November 2017 Deichverband

Land Wursten

Möhlmann
Oberdeichgräfe
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